
Geschäftsfähigkeit von Reichs- und Staatsangehörigen 

Artikel 1 aus der UNHCR 
oder  

§ 1. des Staatenlosgesetz der BRD 
Definition des Begriffs „Staatenloser“  

 
(1) Im Sinne dieses Übereinkommens ist ein "Staatenloser" eine Person, die kein Staat auf Grund 

seines Rechtes als Staatsangehörigen ansieht. 
 

Als Staatenlose werden Menschen bezeichnet, die keine bzw. keine anerkannte Staatsangehörigkeit 
besitzen. Sie treten nach dem Entstehen der Nationalstaaten im 19. Jahrhundert und der an diese gebundene 
Staatsbürgerschaft seit dem Ersten Weltkrieg in Europa in Erscheinung. 

Staatenlos kann man durch Ausbürgerung, Vertreibung, Auflösung eines Staates und seiner andersgearteten 
Neugründung oder Geburt werden. Staatenlose sind dem Schutz des Staates anbefohlen, in dem sie sich 
aufhalten. Bei Erfüllung einiger Voraussetzungen können sie in Deutschland und anderen Vertragsstaaten 
des Staatenlosenübereinkommens vom 28. September 1954 (BGBl. 1976 II S. 473, 474; BGBl. 1977 II S. 
235) den Reiseausweis für Staatenlose erhalten. Nach dem deutschen Staatsangehörigkeitsgesetz von 1870 
konnte Staatenlosigkeit bei längerem Auslandsaufenthalt eintreten; diese Bestimmung wurde durch das 
Staatsangehörigkeitsgesetz von 1913 aufgehoben. 

----------------- 

Ist ein Staatenloser geschäftsfähig? Siehe  Geschäftsfähigkeit definiert durch ein Reichsgesetz 

RGBl-1505141-Nr07-Gesetz-Rechtsfaehigkeit-und-Geschaeftsfaehigkeit 

----------------- 

Artikel 7. EGBGB 

Die Geschäftsfähigkeit einer Person wird nach den Gesetzen des Staates beurtheilt, dem die Person 
angehört. (Demgemäß nach Reichsrecht oder er ist geschäftsunfähig durch die Verneinung des Reichsrechtes) 

Erwirbt ein Ausländer, der volljährig ist oder die rechtliche Stellung eines Volljährigen hat, die 
Reichsangehörigkeit, so behält er die rechtliche Stellung eines Volljährigen, auch wenn er nach den 
deutschen Gesetzen nicht volljährig ist. 

Nimmt ein Ausländer im Inland ein Rechtsgeschäft vor, für das er geschäftsunfähig oder in der 
Geschäftsfähigkeit beschränkt ist, so gilt er für dieses Rechtsgeschäft insoweit als geschäftsfähig, als er nach 
den deutschen Gesetzen geschäftsfähig sein würde. Auf familienrechtliche und erbrechtliche 
Rechtsgeschäfte sowie auf Rechtsgeschäfte, durch die über ein ausländisches Grundstück verfügt wird, 
findet diese Vorschrift keine Anwendung. 

Gewerbeordnung des Deutschen Reiches aktuell 

§. 1. 

Der Betrieb eines Gewerbes ist Jedermann gestattet, soweit die Geschäftsfähigkeit vorliegt und nicht durch 
dieses Gesetz Ausnahmen oder Beschränkungen vorgeschrieben oder zugelassen sind. 

Wer gegenwärtig zum Betriebe eines Gewerbes berechtigt ist, kann ausgeschlossen werden, weil er den 
Erfordernissen dieses Gesetzes nicht genügt. Dies gilt insbesondere auch für ausländische Gewerbe. 


